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5. Juni 2024 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Ihnen aus dem vergangenen Jahr schon bekannt ist, müssen sich laut Lernmittelfreiheitsgesetz 
die Eltern an den Schulbuchkosten beteiligen. Laut Beschluss der Schulkonferenz beträgt der 
Eigenanteil der Eltern für das Schuljahr 2024/2025 20,- €. 
 
Wir sammeln für die Jahrgänge 2 bis 4 diesen Eigenanteil von Ihnen nicht in bar ein, um 
eine Sammelbestellung zu tätigen. Stattdessen bekommen Sie mit diesem Schreiben mitgeteilt, 
welche Bücher Sie für den Eigenanteil Ihres Kindes anschaffen müssen. Bitte besorgen Sie diese 
Bücher so rechtzeitig, dass sie am ersten Schultag nach den Sommerferien vorliegen! 
 
Die Bücher sind mit der angegebenen ISBN in jedem Buchhandel erhältlich. Wir weisen Sie aber 
an dieser Stelle gerne darauf hin, dass die Buchhandlung von den Driesch in Rheindahlen von 
uns eine Bücherliste bekommen und die entsprechenden Bücher daher in der Regel vorrätig hat. 
 
 
Für das kommende zweite Schuljahr besorgen Sie bitte: 
 

 
Tinto 2 Arbeitsheft,        Cornelsen Verlag,  ISBN 9783060843510,  11,50 € 
 
Ich kann die Schreibschrift,    Sternchen Verlag,  ISBN 9783939293262,   7,80 € 
 

 
 
 
Bitte beachten Sie den Hinweis auf Übernahme des Eigenanteils für Empfängerinnen und Emp-
fänger nach dem SGB XII auf der Rückseite. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Angela Lenders 
Schulleiterin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: 
Einen Anspruch auf die Übernahme des Eigenanteils haben nur noch Leistungsempfängerinnen und -
empfänger nach dem SGB XII (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt).  
Falls Sie zu dem Personenkreis gehören, benötigen wir eine formlose Bescheinigung der jeweiligen Behörde 
oder eine Kopie des letzten Bewilligungsbescheides.  
(Hinweis zu Leistungsempfängern nach SGB VIII: Der Eigenanteil für Pflegekinder ist aus dem Pflegegeld zu 
bestreiten. Die Übernahme des Eigenanteils bei Heimkindern wird über den Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie abgewickelt.) 
Alle anderen Personengruppen, unerheblich ob es sich um Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 
nach SGB II (Arbeitslosengeld II) oder Empfänger von Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt, 
haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger. Beachten Sie 
hierzu jedoch bitte den Hinweis auf das Schulbedarfspaket. 
Laut Hinweis des Jobcenters Mönchengladbach sowie des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind die Quit-
tungen für die vom Zuschuss getätigten Einkäufe für eventuelle Prüfungen aufzubewahren. 
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5. Juni 2024 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Ihnen aus den vergangenen Jahren schon bekannt ist, müssen sich laut Lernmittelfreiheits-
gesetz die Eltern an den Schulbuchkosten beteiligen. Laut Beschluss der Schulkonferenz beträgt 
der Eigenanteil der Eltern für das Schuljahr 2024/2025 20,- €. 
 
Wir sammeln für die Jahrgänge 2 bis 4 diesen Eigenanteil von Ihnen nicht in bar ein, um 
eine Sammelbestellung zu tätigen. Stattdessen bekommen Sie mit diesem Schreiben mitgeteilt, 
welche Bücher Sie für den Eigenanteil Ihres Kindes anschaffen müssen. Bitte besorgen Sie diese 
Bücher so rechtzeitig, dass sie am ersten Schultag nach den Sommerferien vorliegen! 
 
Die Bücher sind mit der angegebenen ISBN in jedem Buchhandel erhältlich. Wir weisen Sie aber 
an dieser Stelle gerne darauf hin, dass die Buchhandlung von den Driesch in Rheindahlen von 
uns eine Bücherliste bekommen und die entsprechenden Bücher daher in der Regel vorrätig hat. 
 
 
Für das kommende dritte Schuljahr besorgen Sie bitte: 
 

 
Tinto Training: Richtig schreiben,  Cornelsen Verlag,  ISBN 9783060842681,  8,75 € 
 
Flex und Flo Arbeitsheft 3,     Diesterweg Verlag, ISBN 9783425135663,  9,95 € 
 

 
 
 
Bitte beachten Sie den Hinweis auf Übernahme des Eigenanteils für Empfängerinnen und Emp-
fänger nach dem SGB XII auf der Rückseite. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Angela Lenders 
Schulleiterin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: 
Einen Anspruch auf die Übernahme des Eigenanteils haben nur noch Leistungsempfängerinnen und -
empfänger nach dem SGB XII (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt).  
Falls Sie zu dem Personenkreis gehören, benötigen wir eine formlose Bescheinigung der jeweiligen Behörde 
oder eine Kopie des letzten Bewilligungsbescheides.  
(Hinweis zu Leistungsempfängern nach SGB VIII: Der Eigenanteil für Pflegekinder ist aus dem Pflegegeld zu 
bestreiten. Die Übernahme des Eigenanteils bei Heimkindern wird über den Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie abgewickelt.) 
Alle anderen Personengruppen, unerheblich ob es sich um Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 
nach SGB II (Arbeitslosengeld II) oder Empfänger von Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt, 
haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger. Beachten Sie 
hierzu jedoch bitte den Hinweis auf das Schulbedarfspaket. 
Laut Hinweis des Jobcenters Mönchengladbach sowie des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind die Quit-
tungen für die vom Zuschuss getätigten Einkäufe für eventuelle Prüfungen aufzubewahren. 
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5. Juni 2024 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Ihnen aus den vergangenen Jahren schon bekannt ist, müssen sich laut Lernmittelfreiheits-
gesetz die Eltern an den Schulbuchkosten beteiligen. Laut Beschluss der Schulkonferenz beträgt 
der Eigenanteil der Eltern für das Schuljahr 2024/2025 20,- €. 
 
Wir sammeln für die Jahrgänge 2 bis 4 diesen Eigenanteil von Ihnen nicht in bar ein, um 
eine Sammelbestellung zu tätigen. Stattdessen bekommen Sie mit diesem Schreiben mitgeteilt, 
welche Bücher Sie für den Eigenanteil Ihres Kindes anschaffen müssen. Bitte besorgen Sie diese 
Bücher so rechtzeitig, dass sie am ersten Schultag nach den Sommerferien vorliegen! 
 
Die Bücher sind mit der angegebenen ISBN in jedem Buchhandel erhältlich. Wir weisen Sie aber 
an dieser Stelle gerne darauf hin, dass die Buchhandlung von den Driesch in Rheindahlen von 
uns eine Bücherliste bekommen und die entsprechenden Bücher daher in der Regel vorrätig hat. 
 
 
Für das kommende vierte Schuljahr besorgen Sie bitte: 
 

 
Tinto 4 Arbeitsheft,         Cornelsen Verlag,  ISBN 9783060844913,  11,50 € 
 
Tinto Training: Richtig schreiben,  Cornelsen Verlag,  ISBN 9783060842681,    8,75 € 
 

 
 
 
Bitte beachten Sie den Hinweis auf Übernahme des Eigenanteils für Empfängerinnen und Emp-
fänger nach dem SGB XII auf der Rückseite. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Angela Lenders 
Schulleiterin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: 
Einen Anspruch auf die Übernahme des Eigenanteils haben nur noch Leistungsempfängerinnen und -
empfänger nach dem SGB XII (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt).  
Falls Sie zu dem Personenkreis gehören, benötigen wir eine formlose Bescheinigung der jeweiligen Behörde 
oder eine Kopie des letzten Bewilligungsbescheides.  
(Hinweis zu Leistungsempfängern nach SGB VIII: Der Eigenanteil für Pflegekinder ist aus dem Pflegegeld zu 
bestreiten. Die Übernahme des Eigenanteils bei Heimkindern wird über den Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie abgewickelt.) 
Alle anderen Personengruppen, unerheblich ob es sich um Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 
nach SGB II (Arbeitslosengeld II) oder Empfänger von Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt, 
haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger. Beachten Sie 
hierzu jedoch bitte den Hinweis auf das Schulbedarfspaket. 
Laut Hinweis des Jobcenters Mönchengladbach sowie des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind die Quit-
tungen für die vom Zuschuss getätigten Einkäufe für eventuelle Prüfungen aufzubewahren. 
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5. Juni 2024 
 
 
 
 
 
 
 
Schulbuchbestellung 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir nähern uns dem Schuljahresende und damit der Schulbuchbestellung. Das Lernmittelfrei-
heitsgesetz gibt vor, dass die Eltern sich an den Schulbuchkosten beteiligen müssen. 
Laut Beschluss der Schulkonferenz beträgt der Eigenanteil der Eltern für das Schuljahr 
2024/2025 20,- €. 
 
Für die kommende Jahrgangsstufe 1 sammeln wir diesen Betrag von Ihnen ein und geben für 
die entsprechenden Schulbücher eine Sammelbestellung auf. Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb 
in den nächsten Tagen (bis spätestens Dienstag, 18.06.2023) 20 € mit, ihr Kind kann das 
Geld gerne bei der momentanen Klassenlehrerin abgeben.  
 
Bitte beachten Sie den Hinweis auf Übernahme des Eigenanteils für Empfängerinnen und Emp-
fänger nach dem SGB XII auf der Rückseite. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Angela Lenders 
Schulleiterin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: 
Einen Anspruch auf die Übernahme des Eigenanteils haben nur noch Leistungsempfängerinnen und -
empfänger nach dem SGB XII (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt).  
Falls Sie zu dem Personenkreis gehören, benötigen wir eine formlose Bescheinigung der jeweiligen Behörde 
oder eine Kopie des letzten Bewilligungsbescheides.  
(Hinweis zu Leistungsempfängern nach SGB VIII: Der Eigenanteil für Pflegekinder ist aus dem Pflegegeld zu 
bestreiten. Die Übernahme des Eigenanteils bei Heimkindern wird über den Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie abgewickelt.) 
Alle anderen Personengruppen, unerheblich ob es sich um Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 
nach SGB II (Arbeitslosengeld II) oder Empfänger von Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt, 
haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger. Beachten Sie 
hierzu jedoch bitte den Hinweis auf das Schulbedarfspaket. 
Laut Hinweis des Jobcenters Mönchengladbach sowie des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind die Quit-
tungen für die vom Zuschuss getätigten Einkäufe für eventuelle Prüfungen aufzubewahren. 
 

 
 


